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C1 Rollstuhlgerechtes Wohnen

Checklisten für die Neuplanung
A1: Öffentliche Gebäude, Arbeits-, Freizeit- und Vergnügungsstätten
B1: Barrierefreies Wohnen
C1: Rollstuhlgerechtes Wohnen
D1: Außenanlagen öffentliche Räume, Außenanlagen mit Publikumsverkehr

Entsprechende Checklisten für bestehende Anlagen und Gebäude: A2, B2, C2, D2

Diese Listen sind vom DIPB auf der Grundlage
• der DIN-Normen für barrierefreies Bauen (DIN 18024 und DIN 18025, jeweils Teil 1 und

Teil 2)
• der vom Finanzministerium Baden-Württemberg herausgegebenen

„Checkliste zur Überprüfung von Planungen und bestehenden Gebäuden“
• eig ener Erfahrungen
in Zusammenarbeit mit Architekten, Betroffenen und den zuständigen Ämtern der Stadt
Stuttgart, unter Federführung des Stadtplanungsamts und unter Mitwirkung der
Architektenkammer BW erstellt worden.

Erläuterungen:

Die Liste ist in vier Abschnitte gegliedert.
I. Allg emeine Grundsätze
II. Anforderungen an die Entwurfsplanung
III. Anforderungen an die Ausführungsplanung
IV. Anforderungen an die Ausstattung

* ist Bestandteil der DIN 18025 Teil 1 (Stand Dezember 1992)

+ beruht auf Erfahrungen oder ist Bestandteil anderer DIN-Normen, z.B. 18025 Teil 2

Anmerkungen:
Erläuterungen sind kursiv geschrieben.
Bewegungsflächen dürfen sich überlagern.
Rollstuhlgerechtes Wohnen is t für alle M enschen eine anspr echende und  ohne Einschr än-
kungen nutzbare Wohnform. In größeren Gebäudekomplexen sollt en auch  die Belang e v on
Gehbehinderten und  Sehgeschädi gten/Blinden v on Anf ang an  ber ücksichtigt werden. Dies
betrifft vor allem die Gestaltung von Treppe und Aufzug.

Eugenstr. 42, 70794 Filderstadt, Tel: 0711/706336,                      
Fax:0711/2205633  info@dipb.de   www.DIPB.de
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Wird im Eig entumsbereich für einen be stimmten Behinderten gebaut, so sollten dessen ganz
spezielle Anforderungen an seine Wohnform abgefragt und be rücksichtigt werden. Die vorlie-
gende Checkliste ist eine M erkliste, v on der  in  diesem Fall abg ewichen w erden kann. Im
Mietwohnungsbau ist  jedoch m it w echselnden Bew ohnern und dam it w echselnden An forde-
rungen zu rechnen. Dafür ist  die Checkliste in j edem Fall einz uhalten, s.a. LBO bzw. Techn.
Baubestimmungen für Baden-Württemberg.

b = breit/Breite h = hoch/Höhe t = tief/Tiefe
l = Länge ≥ = größer/gleich ≤ = kleiner/gleich
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I. Allgemeine Grundsätze
Verkehrsflächen

Bewegungsflächen

• Dim ension: b ≥ 150 cm und t ≥ 150 cm
am Anfang und am Ende einer Rampe; vor Fahrstuhlschachttüren; auf
dem Freisitz; vor dem Einwurf der Müllbehälter; als Wendemöglichkeit in
jedem Raum (Ausnahme: kleine Räume, die ausschließlich vor- und
rückwärtsfahrend uneingeschränkt zu nutzen sind); vor Einrichtungen im
Sanitärraum, als schwellenloser Duschplatz.

*

• Dim ension: t ≥ 150 cm
vor einer Längsseite des Bettes des Rollstuhlfahrers; vor Schränken; vor
Kücheneinrichtungen; vor der Einstiegseite der Badewanne, vor dem
Rollstuhlabstellplatz, vor einer Längsseite des Kfz (b min 350 cm)

*

• Dim ension: b ≥ 150 cm
zwischen Wänden außerhalb der Wohnung; neben Treppenauf- und
Abgängen (Achtung: die Auftrittsfläche der obersten Stufe ist auf die
Bewegungsfläche nicht anzurechnen)

*

Dimension b ≥ 120 cm
auf Wegen innerhalb der Wohnanlage; zwischen den Radabweisern einer
Rampe; zwischen Wänden innerhalb der Wohnung; entlang der
Betteinstiegseite (Bett des Nicht-Rollstuhlbenutzers); entlang der Möbel,
die der Rollstuhlbenutzer seitlich anfahren muß; neben
Bedienungsvorrichtungen

*

• Dim ension b ≥ 95 cm
auf einer Seite des WC‘s *

Geneigte Flächen außerhalb der Wohnung

Längsgefälle g ≤ 3% *
Quergefälle q ≤. 2% (Rampen q ± 0) *
Alle zur Wohnung gehörenden Räume und die gemeinschaftlichen
Einrichtungen der Wohnanlage stufenlos oder durch einen Aufzug oder eine
Rampe erreichbar

*

Wände und Decken tragfähig für Befestigung von Einrichtung, Halte-, Stütz-
und Hebevorrichtungen *

Mehrbedarf für Abstellmöglichkeiten (bei Raumaufteilung berücksichtigen)
Ein Rollstuhlfahrer kann durchschnittlich ohne fremde Hilfe nur Schrank-
/Regalhöhen bis ≤ 140 cm nutzen.

+

Bei Bedarf zusätzliche Wohnfläche (für Hilfsmittel, eingeschränkter
Greifbereich etc.), als angemessen gelten 15 m2 *

Bei Wohnungen für mehr als 3 Personen zusätzlicher Sanitärraum nach DIN
18022 mit mindestens einem Waschbecken und einem WC *
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Zugänge/Durchgänge

Untere Türanschläge, wenn technisch unbedingt erforderlich, h ≤ 2 cm
Aus wärme- u. schalltechn. Gründen sind für Außentüren besondere
Dichtungsvorkehrungen zu treffen.

*

Ausstattung
Erreichbarkeit aller Bedieneinrichtungen (z.B. Schalter, Rufknöpfe,
Tastaturen,Mülldeckel usw.)
Höhe über Fertigfußboden 85 cm

Stellfläche der Mülltonnen ggf. absenken. *

Abstand der Bedieneinrichtung zu seitlich die Bewegungsfläche
einschränkenden Wänden und Bauteilen (Heizkörper usw.) ≥ 50 cm
(besser ≥ 70 cm)

*

Mülltonnen in kleinen und mittleren Größen.
Müll-Großcontainer sind für Kinder, alte und behinderte Menschen schwierig
oder gar nicht zu öffnen.

+

Bodenbeläge (s.a. Seite11)

bei jeder Witterung leicht und erschütterungsarm befahrbar *
im Gebäude reflexionsarm, rutschhemmend, fest verlegt und nicht

elektrostatisch aufladbar *

Stütz- und Haltegriffe an jeder beliebigen Stelle installierbar. Im Trockenbau
ausreichend Traversen vorsehen. *

Infrastruktur/Spezifische Einrichtungen
Telefonanschluß *
Gegensprechanlage mit Türöffner für Haustüre *
Ggf. Notrufinstallation +

II. Anforderungen an die Entwurfsplanung
Türen

Abmessungen

Durchgangsbreite aller Türen b ≥ 90 cm *
lichte Höhe aller Türen h ≥ 210 cm +
Abstand Türgriff/Wand ≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm) *
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Bewegungsflächen

vor Drehflügeltüren:
b min. 150 cm und t ≥ 150 cm auf der aufschlagenden Seite
b min. 150 cm und t ≥ 120 cm auf der Gegenseite

*

vor Schiebetüren:
b ≥ 190 cm und t ≥ 120 cm *

Abstand Griff/Wand außen + innen ≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm) *
Windfanggröße
t ≥ ca. 200 cm zuzüglich Öffnungsmaß der Tür, unabhängig von einer
Kraftbetätigung

+

Schalter für kraftbetätigte Drehflügeltüren sind bei frontaler Anfahrt
mindestens 250 cm vor der aufschlagenden Tür und auf der Gegenseite
150 cm vor der Tür anzubringen

*

Öffnungsrichtung bei Türen von Toilettenräumen, Dusch- und
Umkleidekabinen nach außen *

Rampen

Längsgefälle g ≥ 6% *
Quergefälle q ± 0 *
Bei Längsgefälle > 3% in Abständen von ≤ 6 m
ebene Ruhefläche mit ≥ 150 cm Länge *

Bei Steigungen ≥ 3% möglichst zusätzlich Stufen/Treppe (z.B. für
Beinprothesenträger oft leichter zu bewältigen) +

Aufzüge
Fahrkorb:

lichte Breite b ≥ 110 cm *
lichte Tiefe t ≥ 140 cm (besser t ≥. 160 cm) *
lichte Türbreite b ≥. 90 cm *
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Sanitärräume
WC (s.a.Verkehrsflächen, S.4)

Bewegungsfläche vor WC

b ≥ 150 cm und t ≥ 150 cm *
Bewegungsfläche neben WC

einseitig b ≥ 95 cm und t ≥ 150 cm *
einseitig b ≥ 30 cm und t ≥ 150 cm *

Abstand Wand Vorderkante WC 70 cm
Ermöglicht seitliches Umsetzen von Rollstuhl auf WC bzw. Überfahren
des WC’s mit Selbstfahrer.

*

Duschplatz

• nachträgliches Aufstellen einer Badewanne möglich *
Rollstuhlabstellplätze

Plazierung vorzugsweise im Eingangsbereich des Hauses oder vor der
Wohnung
Zum Umsteigen zwischen Straßen- und Zimmer-Rollstuhl; Kinderwagen und
Fahrräder werden auch nicht in der Wohnung aufbewahrt.

*

Maße: b ≥ 190 cm und t ≥ 150 cm *
Bewegungsfläche davor: b min 190 cm und t min 150 cm *

PKW-Stellplätze
Pro Wohnung 1 Stellplatz oder 1 Garage *
Gute Plazierung, in der Nähe des Eingangs/Aufzugs (kurze Wege) +
Wettergeschützt - mind. Carport, besser Garage *
Stellplatzbreite b ≥ 350 cm *
Zusätzlicher Stellplatz für „Mobile Soziale Dienste“ bei großen Wohnanlagen

+
Freisitz

Für jede Wohnung ≥ 4,5 m2, dabei t ≥ 150 cm +
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III. Anforderungen an die Ausführungsplanung
Rampen

Rampe und Zwischenpodest mit ≥ 10 cm hohen Radabweisern *
Handläufe

beidseitig an Rampe und Zwischenpodest
*

in 85 cm Höhe, jedoch Umwehrung/Absturzsicherung gemäß LBO Ba-Wü bis
h = 90 cm hoch führen *

Durchmesser 3 cm bis 4,5 cm
*

Handläufe und Radabweiser 30 cm über Anfang und Ende der Rampe
hinausragend *

Aufzüge
Ruftasten

• in 85 cm Höhe *
• anfahrbar für den Rollstuhl:

Abstand der Bedieneinrichtung zu seitlich die Bewegungsfläche
einschränkenden Gegenständen (Wand, Mauervorsprung, Papierkorb
etc.) ≥ 50 cm, (besser ≥ 70 cm)

*

Wohnbereich - Allgemeines
Sprechanlage mit Türöffner in Höhe von 85 cm bis 105 cm

*
Spion in Höhe von ca. 120 cm

*
Sicherungen in Höhe von 85 cm

*
Lichtschalter und Steckdosen in Höhe von 85 cm

*
Fenster

Schwingflügelfenster vermeiden
(Bei Dreh-/Kippflügelfenstern auf leichte Öffenbarkeit achten) +

Brüstungshöhe

Unterkante Glas in einem Raum ≤ 60 cm +
In allen anderen Aufenthaltsräumen ≤ 90 cm

ermöglicht Blick nach draußen auch aus der sitzenden Position +

Alle aus der sitzenden Position heraus zu öffnen
*
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Bei zweiflügeligen Fenstern auch der 2.Flügel aus der sitzenden Position
heraus zu öffnen *

Rolläden, Sonnenrollos, Markisen
Aus der sitzenden Position erreichbar und zu bedienen (in Abhängigkeit von
der Behinderung mit elektrischem Antrieb).

*

Einbruchhemmende Ausführung von Fenster und Fenstertüren im
Erdgeschoß +

Freisitz

≥ 4,5 m² +
Schwellenloser Ausgang

*
Technisch unvermeidbarer unterer Türanschlag ≤ 2 cm *
Brüstung des Freisitzes mindestens ab 60 cm Höhe durchsichtig

+
Heizung und Wasser

Beheizung individuell und ganzjährig möglich
*

Heizkörperventile in einer Höhe von 40 cm bis 85 cm
*

Raumthermostat in einer Höhe von 85 cm
*

Heizungs- und Warmwassersteuerung in einer Höhe von 85 cm
*

Heizungsnotschalter in einer Höhe von 85 cm
*

Warmwasser auch am Waschbecken bei separatem WC
+

Wasserabsperrhähne (auch Haupthahn) anfahrbar und in einer Höhe von
85 cm *

Waschmaschine und Wäschetrockner
Aufstellmöglichkeit in Bad, geschlossener Küche oder Hausarbeitsraum; zum
Wohnbereich offene Küchen sind als Aufstellort ungeeignet. +

Abstand der Bedieneinrichtungen zu seitlich die Bewegungsfläche
einschränkenden Gegenständen (Wand etc.)
≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm)

*

Bewegungsfläche vor den Geräten ≥ 150 cm x ≥ 150 cm *
Ausreichender und anfahrbarer Platz für Schmutzwäsche

+
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Küche
Herd und Spüle nah beieinander und durch Arbeitsplatte miteinander
verbunden +

Herd, Spüle und Teil der Arbeitsplatte unterfahrbar
*

Arbeitsplattenhöhe individuell abstimmen
*

Anschluß und Platz für Spülmaschine
+

Wasserabsperrhahn für Spülmaschine anfahrbar und aus sitzender Position
erreichbar *

Anpassung von Lage und Höhe der Fliesenspiegel
+

Sanitärräume/Bad
WC-Sitzhöhe 48 cm *
Unterputz- oder Flachaufputzsiphon am Waschtisch *
Duschplatz befahrbar, b min. 150 cm t min. 150 cm -
Gefälle 1%, beschränkt auf die Duschfläche. Bewährt hat sich das
Einbringen eines kleinen Absatzes in Fliesenstärke, abgetrennt von der
übrigen Fliesenfläche durch eine Metallschiene. Bei kleinen Fliesen auch
angeformter Übergang empfehlenswert.
Abfluß in die Ecke, soweit wie möglich heraus aus den Bewegungsflächen.

*

Bodenbelag rutschhemmend *
Mechanische Lüftung nach DIN 18017 Teil 3 *
Beleuchtung an der Decke und im Bereich des Waschtischs vorsehen

+
Abstand Wand/Duscharmatur ≥ 50 cm
Armatur muß vom Rollstuhl/Duschsitz aus und auch von einem Helfer
bequem erreicht werden können

*

Unterfahrbarkeit der Badewanne mit Hebelift
*

Seitlicher Abstand Waschbecken/Wand ≥ 20 cm *
PKW-Stellplätze

Falls Übergang vom Stellplatz zum Gehweg etc.: entweder ebenerdig oder
mit Absatz von 3 cm
Bei höheren Kanten muß sich der „umsteigende“ Rollstuhlfahrer vom Niveau
des Fahrzeugsitzes auf das Niveau des Rollstuhlsitzes hochdrücken/-ziehen.
Kanten von 3 cm können Blinde ertasten.

+

Garagentor mit Fernbedienung, Schlüsselschalter nur bei guter Anfahrbarkeit
und Erreichbarkeit aus dem Auto. *
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Rollstuhlabstellplatz
Steckdose für Ladestation von Elektro-Rollstuhl
(DIN VDE 0510 Teil 3 beachten) *

IV. Anforderungen an die Ausstattung/Einrichtung
Türen/Tore/Fenster

Türblätter mit großen Glasflächen

Sicherheitsverglasung *
Oberflächengestaltung: farblich im Kontrast abgesetzt gegen die

umgebenden Flächen *

Türgriffe

Drehflügeltüren beidseitig mit durchgehenden Griffleisten, in beliebiger Höhe
anzufassen +

Feuerschutztüren in Tiefgaragen automatisiert *
Schalter für kraftbetätigte Türen bei frontaler Anfahrt im Abstand
≥ 250 cm vor der aufschlagenden Seite und
≥ 150 cm auf der Gegenseite

*

An kraftbetätigten Türen Quetsch- und Scherstellen vermeiden bzw. sichern *
Panikverschlüsse an Türen und Rettungswegen in 85 cm Höhe *
Spion in Höhe von ca. 120 cm +

Bodenbeläge
Bodenbelag nach ZH 1/571 (Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr (Hrsg. Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften, Carl Heymanns Verlag KG Köln), d.h.
rutschhemmend, fest verlegt, elektrostatisch nicht aufladbar, reflexionsarm.
Achtung: Ggf. vor Bestellung Rollstuhlfahrprobe durchführen; bei vielen
Velourqualitäten legen sich die Fasern zu einer Seite, so daß der Rollstuhl in
eine Richtung abgelenkt wird.

*
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Orientierungshilfen/Hinweise +
Fußbodenoberfläche in größeren Wohnkomplexen (für Blinde und
Sehbehinderte) mit kontrastreichen und taktilen Hinweisen vor +

Treppen +
Hindernissen +
Richtungsänderungen

Namensschilder an Haus- und Wohnungseingangstüren kontrastreich, mit
taktil erfaßbarer, aufgesetzter Schrift +

Fußmatten und Abstreifroste für Gehstützen- und Rollstühle geeignet
Keine bzw. nur kleine Zwischenräume bei Lamellen/Rosten. Achtung: Ggf.
vor Bestellung von Schmutzläufern/Matten Rollstuhlfahrprobe durchführen:
bei Kokos bzw. auch manchen Kunstmaterialien legen sich die Fasern zu
einer Seite, so daß der Rollstuhl in eine Richtung abgelenkt wird.

+

Aufzüge
Spiegel

als Orientierungshilfe gegenüber Kabinentür bei Nicht-Durchladern
+

Unterkante Spiegel ≤ 85 cm +
Haltestange

Durchmesser 3 cm bis 4,5 cm
*

Montagehöhe Haltestange 85 cm (Achsmaß)
*

Wandabstand gemessen von der Außenkante der Haltestange bis zur Wand
10 cm *

Bedientableau

Senkrechtes Tableau
Bei mehr als 2 Haltestellen sinnvoll für Sehbehinderte. +

Wenn zusätzliches senkrechtes Tableau, dann nach DIN 15325.
*

Waagerechtes Tableau in Höhe von 85 cm
*

Bei mehrreihiger waagerechter Tableau-Anordnung:
Mittelachse der obersten Reihe ≤ 100 cm über Kabinenboden,
senkrechter Abstand der Mittelachsen 6 cm

*
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Tastatur

Tastengröße 5 cm (±0,3 cm) *
Tasten von innen beleuchtet +
Abstand der Tasten-Mittelachsen 6 cm

*
Schrift und Tastenrand erhaben (taktil)

*
Schrift ≥ 3 cm hoch (±0,2 cm) *
Schrift ≥ 0,5 cm breit +
Schrift kontrastreich +
Zusätzliche Angabe in Punktschrift (Braille) +
Äußerste Tasten der Tableaus müssen jeweils ≥ 50 cm (besser 70 cm) von

der Vorder- und der Rückwand entfernt sein. *

Stockwerk-Kennzeichnung für akustische Signale nachrüstbar
Zur Nachrüstung bereits bestehender Aufzüge eignen sich auch taktile und
große kontrastreiche Hinweise - auch in Punktschrift - in den
Aufzugstürwangen eines jeden Stockwerks als Stockwerk-Kennzeichnung.

*

Betriebszeit unbegrenzt
+

Küche
Herd als Glaskeramikfeld
Keine „Kipp-/Abrutschgefahr“ des Topfes; kräftesparend: Topf kann
geschoben werden; leichte Pflege.

+

Spüle mit Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon
*

Einhandmischer, mit Temperaturbegrenzer und schwenkbarem Auslauf
Ideal ist ein integrierter Brauseschlauch +

Backofen hochsetzen. Unterfahrbarkeit (Plazierung beliebig) oder seitliche
Anfahrbarkeit des Backofens (keine Randplazierung) gewährleistet - Für
seitliche Anfahrbarkeit haben sich Modelle mit nach unten aufklappbarer Tür
bewährt, da die Tür als Abstellfläche für das Gargut genutzt werden kann.

+

Kühl-/Gefriergeräte anfahrbar und in ergonomisch günstiger Position
Es gibt auch Schubladen-Kühlschränke, die je nach Raumverhältnissen
hilfreich sein können.

+

Schubladen- keine Türen-Unterschränke. Bei wechselnden
Höhenanforderungen evtl. höhenverstellbar, ggf. Rollkontainer +

Hängeschränke tiefer hängen, evtl. durchsichtige Einlegeböden
Bei wechselnden Höhenanforderungen evtl. höhenverstellbar. Achtung:
Arbeitsfläche kann dann nur noch sehr eingeschränkt als Abstellfläche
genutzt werden.

+
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Bad
Unterputz- oder Flachaufputzsiphon für Waschtisch

*
Waschtisch und Dusche bzw. Badewanne mit Einhandmischer

*
Einhandmischer mit Temperaturbegrenzer und schwenkbarem Auslauf

*
Kein Sockel über Waschtischoberkante
Sockel verhindert Anbringen eines großen Spiegels oder Tieferhängen eines
Spiegelschranks, um diesen auch aus der sitzenden Position zu nutzen.

+

Waschbecken

unterfahrbar
Oberkante 80 cm, Kniefreiheit in 30 cm Tiefe ≥ 67 cm, evtl.
höherverstellbares Modell wählen.

*

Stützdruck ≥ 60 kg
Neben dem Waschbecken angebrachte, feststehende Haltebügel sind
teuer, störend und nutzlos.

+

WC

Sitzhöhe WC (inkl. Sitz) allgemein 48 cm
Kann mit Toilettenstuhl überfahren werden. Es sind stabile mobile WC-
Sitzerhöhungen im Handel, die jederzeit eine Anpassung auf eine ggf.
erforderliche höhere Sitzhöhe ermöglichen.

*

Abstand Wand/Vorderkante WC 70 cm
Ermöglicht zum einen das seitliche Umsetzen vom Rollstuhl auf das WC,
zum anderen das Überfahren des WC´s mit einem Dusch-/Toiletten-
Rollstuhl als Selbstfahrer.

*

Haltegriffe am WC (in der Regel bauseits)

• Beidseit ig +
• 15 cm länger als Vorderkante WC +
• W egklappbar (beide!)

Feststehende Griffe behindern Betroffene, Hilfspersonen und
Raumpfleger.

+

• mit integriertem Toilettenpapierhalter (einseitig, Seite mit Nutzer
abstimmen!)
WC´s mit Wasserspülung und Fön für den Nutzer - z.B. Closomat oder
Douche-WC - nur dort einbauen, wo es unumgänglich ist. Die Plazierung
des Nutzers, damit er sowohl sauber als auch trocken wird, ist äußerst
schwierig.

+

• Abstand zwischen den Griffen 70 cm +
• Montagehöhe 85cm +
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C1
IV. Rollstuhlgerechtes Wohnen

Ggf. Strickleiter als Umsetzhilfe vom Rollstuhle auf das WC bzw. umgekehrt.
In jedem Fall Tragfähigkeit der Decke entsprechend ausbilden. +

Wasserspülung von der Toilette oder vom Rollstuhl aus zu betätigen
+

Unterfahrbarkeit der Badewanne mit Hebelift *
Beleuchtung an der Decke und im Bereich des Waschtischs vorsehen +
Bei betreuten Wohnungen Notrufeinrichtung -
bei Wandschalter: Zugschnur, die liegend vom Boden aus zu betätigen ist +

Schlafzimmer
Telefonanschluß

+
Antennendose

+
Notruf bei betreutem Wohnen

+
Wohn-/Eßbereich

Telefonanschluß
+

Antennendose
+

Notruf bei betreutem Wohnen
+

PKW-Stellplätze
Bei im Freien gelegenen Parkplätzen: harte, nicht schmutzende Beläge, für
Rollstühle und Gehhilfen geeignet
z.B. keine Rasenlochsteine, kein Kies etc.

*

Zugang vom Parkplatz zur Wohnung wettergeschützt
+

Bei zu erwartenden Anfahrten von Behindertentransportern
Ein-/Ausstiegsstelle im Eingangsbereich überdachen:
Höhe ≥ 250 cm, Länge ≥ 750 cm, Breite ≥ 350 cm

+




